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1 Aufgabenstellung 

Der Auftraggeber plant am Standort Aitrach die Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergiean-
lagen (WEA) des Herstellers ENERCON vom Typ E-175 EP5 / 6.000 kW auf 162.5 m Nabenhöhe [13]. 
Die Windparkfläche befindet sich ungefähr 2.0 km nordwestlich der Ortschaft Aitrach in der gleichna-
migen Gemeinde im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg. 

Am Standort befinden sich nach Auskünften durch die zuständigen Behörden [13.1 – 13.3] keine wei-
teren WEA in Betrieb und/oder im Genehmigungsverfahren, welche als Vorbelastung Berücksichtigung 
finden müssten. Ein Gewerbebetrieb in Aitrach wird nach Absprache mit der Behörde als Vorbelastung 
berücksichtigt [16.4]. 

Eine WEA mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 m stellt nach der 4. Bundes-Immissionsschutzverord-
nung eine genehmigungsbedürftige Anlage dar, welche das Genehmigungsverfahren nach dem Bun-
des-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [3] zu durchlaufen hat. Für das Genehmigungsverfahren nach 
dem BImSchG [3] ist der Nachweis der Einhaltung der gesetzlichen Richtwerte für die Schallimmissio-
nen zu führen. Die Berechnungen sollen Auskunft darüber geben, ob schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Geräusche gemäß der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) [1] von den 
geplanten Anlagen ausgehen können.  

Die Berechnung der Schallimmission ist gemäß Nr. A2 der TA Lärm [1] nach der DIN ISO 9613-2 [2] 
durchzuführen. Die DIN ISO 9613-2 gilt für die Berechnung der Schallausbreitung bei bodennahen 
Quellen. Der LAI empfiehlt in den Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen Stand 
30.06.2016 [11] zur Anpassung des Prognoseverfahrens auf hochliegende Quellen in Bezug auf die 
Veröffentlichung des Normenausschuss Akustik, Lärmminderung und Schwingungstechnik (NALS) auf 
Basis neuerer Untersuchungsergebnisse und auf Basis theoretischer Berechnungen ein „Interimsver-
fahren“ [10]. Für WEA als hochliegende Schallquellen sind diese neueren Erkenntnisse im Genehmi-
gungsverfahren entsprechend [11] zu berücksichtigen. Die Immissionsprognose ist daher nach der 
„Dokumentation zur Schallausbreitung – Interimsverfahren zur Prognose der Geräuschimmissionen 
von Windkraftanlagen, Fassung 2015-05.1“ [10] – sowohl für Vorbelastungsanlagen als auch für neu 
beantragte Anlagen – frequenzselektiv durchzuführen. Das neue Prognoseverfahren ist nun, entspre-
chend [12], für die Schallimmissionsprognose zu genehmigender Windenergieanlagen und für die ggf. 
notwendige Berechnung der Vorbelastung benachbarter Windenergieanlagen in Baden-Württemberg 
anzuwenden. 
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2 Örtliche Beschreibung 

Das Standortzentrum befindet sich ungefähr 2.0 km nordwestlich der Ortschaft Aitrach in der gleich-
namigen Gemeinde im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg. 

In 1.5 km Entfernung südöstlich der Neuplanung liegt die Ortschaft Marstetten. 

Nordöstlich der Neuplanung in fast 1.5 km Entfernung liegt der Ortsteil Mooshausen der Gemeinde 
Aitrach. 

Im Nordwesten des geplanten Windparks befindet sich in einer Entfernung von ca. 1.7 km der Orts-
teil Haslach der Gemeinde Rot an der Rot. 

Nördlich, östlich und westlich der geplanten WEA befinden sich ab einer Entfernung von ca. 500 m 
Wohnbebauungen im Außenbereich. 

Die Neuplanung liegt in einer bewaldeten Fläche, welche östlich und westlich von landwirtschaftli-
chen Nutzflächen umschlossen wird. 

Das Gelände um den geplanten Standort variiert in der Höhe zwischen ca. 580 m und 680 m über NHN. 
Die Höhenangaben stammen vom Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Würt-
temberg [15]. 

Für die Koordinatenangaben in diesem Gutachten findet das System UTM ETRS 89 Zone 32 Anwen-
dung. Die Windenergieanlagenpositionen sind in der nachfolgenden Abbildung 2.1 dargestellt. 

 



 

I17-SCH-2023-060 

Schall-Immissionsgutachten Windpark Aitrach / Deutschland                 Seite 9 von 51 

 
Abbildung 2.1: WEA Standorte, Kartenmaterial [8] 

 = neu geplante WEA 
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3 Berechnungs- und Beurteilungsverfahren  

Die gesetzliche Grundlage für die Schallimmissionsprognose bildet das Bundes-Immissionsschutzge-
setz [3]. Die schalltechnischen Berechnungen wurden gemäß der TA-Lärm [1], der Norm DIN ISO 9613-
2 [2] den Empfehlungen des Arbeitskreises „Geräusche von Windenergieanlagen“ [6] sowie den vom 
Auftraggeber und den Herstellern der Windenergieanlagen zur Verfügung gestellten Standort- und An-
lagendaten durchgeführt. Des Weiteren werden das Interimsverfahren zur Prognose der Geräu-
schimmissionen von Windkraftanlagen [10] und der überarbeitete Entwurf der Hinweise zum Schal-
limmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA) [11] vom 17.03.2016 mit Änderungen PhysE, Stand 
30.06.2016, berücksichtigt und angewandt. Zur Anwendung kommt dabei das Softwareprogramm 
IMMI [9]. 
 
Für die Prognose von Immissionspegeln von Windkraftanlagen gibt es kein nationales Regelwerk, das 
ohne Einschränkungen, bzw. Modifizierungen oder Sonderregelungen auf die Schallausbreitung dieser 
hochliegenden Quellen anwendbar ist. Im Rahmen der Beurteilung der Geräuschbelastung dieser An-
lagen wird in Genehmigungsverfahren im Regelfall die Anwendung der DIN ISO 9613-2 [2] vorgeschrie-
ben. Diese Norm schließt aber explizit ihre Anwendung auf hochliegende Quellen aus. 
 
Das „Interimsverfahren zur Prognose der Geräuschimmissionen von Windkraftanlagen [10]“ wurde im 
Mai 2015 veröffentlicht und basiert auf den Erkenntnissen des LANUV NRW zur Abweichung der realen 
von den modellierten Immissionen von WEA. Darauf aufbauend hat der LAI einen überarbeiteten Ent-
wurf vom 17.03.2016 mit Änderungen PhysE vom 23.06.2016, Stand 30.06.2016, der Hinweise zum 
Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA) [11] erarbeitet, der die Erkenntnisse der Studie 
aufgreift und, leicht adaptiert, in eine behördliche Empfehlung umsetzt (im Folgenden: neues LAI-Ver-
fahren). 
 
Durch eine im Interimsverfahren beschriebene Modifizierung des Schemas der DIN ISO 9613-2 [2] lässt 
sich dessen Anwendungsbereich auf Windkraftanlagen als hochliegende Quellen erweitern. Abwei-
chend zum bisher in Deutschland üblichen Verfahren, sieht das Interimsverfahren vor, dass 
 

• die Transmissionsberechnung auf Basis von Oktavband-Emissionsdaten der WEA frequenzse-
lektiv durchgeführt wird (bisher: Summenpegel) und 
 

• die Bodendämpfung Agr pauschal -3 dB(A) beträgt (Betrachtung der WEA als hochliegende 
Schallquelle), anstatt wie bisher das Verfahren zur Bodendämpfung entsprechend DIN ISO 
9613-2 [2] anzusetzen. 
 

Hierbei sind der Berechnung der Luftabsorption die Luftdämpfungskoeffizienten α nach Tabelle 2 der 
DIN ISO 9613-2 [2] für die relative Luftfeuchte 70 % und die Lufttemperatur von 10° C zugrunde zu 
legen. 
 
Die ISO 9613-2 [2] „Attenuation of sound during propagation outdoors, Part 2. A general method of 
calculation” beschreibt die Berechnung der Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien. Der 
nachfolgende Text und die Gleichungen beschreiben den theoretischen Hintergrund der ISO 9613-2 
wie sie in IMMI [9] Anwendung findet. 
 
Normalerweise wird bei der schalltechnischen Vermessung von Windenergieanlagen der A-bewertete 
Schallleistungspegel in Form des 500-Hz-Mittenpegels ermittelt. Daher werden die Dämpfungswerte 
bei 500 Hz verwendet, um die resultierende Dämpfung für die Schallausbreitung abzuschätzen. Der 
Dauerschalldruckpegel jeder einzelnen Quelle am Immissionspunkt berechnet sich nach dem alterna-
tiven Verfahren der ISO 9613-2 [2] dann wie folgt: 
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LAT(DW) = LWA + DC - A - Cmet          (1)  
 
LWA: Schallleistungspegel der Punktschallquelle A-bewertet. 
 
Dc: Richtwirkungskorrektur für die Quelle ohne Richtwirkung (0 dB) aber unter Berücksichtigung der 
Reflexion am Boden, DΩ (Berechnung nach dem alternativen Verfahren). 
 
DC = DΩ - 0            (2) 
 
DΩ beschreibt die Reflexion am Boden und berechnet sich nach: 
 
DΩ = 10 lg{1 + [dp

2 + (hs - hr)2] / [dp
2 + (hs + hr)2]}        (3) 

 
Mit: 
 
hs: Höhe der Quelle über dem Grund (Nabenhöhe). 
 
hr: Höhe des Immissionspunktes über Grund (standardmäßig 5 m). 
 
dp: Abstand zwischen Schallquelle und Empfänger, projiziert auf die Bodenebene. Der Abstand be-
stimmt sich aus den x und y Koordinaten der Quelle (Index s) und des Immissionspunkts (Index r): 
 

dp=√(xs-xr)2+(ys-yr)2         (4) 

 
A: Dämpfung zwischen der Punktquelle (WEA-Gondel) und dem Immissionspunkt, die während der 
Schallausbreitung vorhanden ist. Sie bestimmt sich aus den folgenden Dämpfungsarten: 
 
A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc          (5) 
 
Adiv: Dämpfung aufgrund der geometrischen Ausbreitung. 
 
Adiv = 20 lg(d/d0) + 11 dB          (6) 
 
d: Abstand zwischen Quelle und Immissionspunkt in Metern. 
d0: Bezugsabstand = 1 m. 
 
Aatm: Dämpfung durch die Luftabsorption. 
 
Aatm = α500 d / 1000 m          (7) 
 
α500: Absorptionskoeffizient der Luft (= 1.9 dB/km). 
 
Dieser Wert für α500 bezieht sich auf die günstigsten Schallausbreitungsbedingungen (Temperatur von 
10 °C und relativer Luftfeuchte von 70 %). 
 
Agr: Bodendämpfung. 
 
Agr = (4.8 - (2hm / d) [17 + (300 / d)])         (8) 
 
Wenn Agr < 0 ist, dann ist Agr = 0. 
 
hm: mittlere Höhe (in Metern) des Schallausbreitungsweges über dem Boden. 
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Abar: Dämpfung aufgrund der Abschirmung (Schallschutz), in der vorliegenden Berechnung wird Schall-
schutz nicht verwendet: Abar = 0. 
 
Amisc: Dämpfung aufgrund verschiedener weiterer Effekte (Bewuchs: Afol, Bebauung: Ahous, Industrie: 
Asite). In IMMI gehen diese Effekte (Afol, Ahous) standardmäßig mit „= 0“ in die Prognose ein. 
 
Cmet: Meteorologische Korrektur, die durch die folgende Gleichung bestimmt wird: 
 
Cmet = 0 für dp < 10 (hs + hr)         (9) 
 
Cmet = C0 [1 – 10 (hs + hr) / dp] für dp > 10 (hs + hr)       (10) 
 
dp: Abstand zwischen Quelle und Aufpunkt. 
 
Faktor C0 kann, abhängig von den Wetterbedingungen, zwischen 0 und 5 dB liegen, es ist jedoch in der 
Regel den beurteilenden Behörden vorbehalten, diesen Wert zu bestimmen. 
 
Liegen den Berechnungen n Schallquellen (u.a. Windpark) zugrunde, so überlagern sich die einzelnen 
Schalldruckpegel LATi entsprechend der Abstände zum betrachteten Immissionspunkt. In der Bewer-
tung der Lärmimmission nach der TA-Lärm ist der aus allen n Schallquellen resultierende Schalldruck-
pegel LAT unter Berücksichtigung der Zuschläge nach der folgenden Gleichung zu ermitteln: 
 

LAT(LT)=10*lg ∑ 100.1(LATi-Cmet+KTi+KIi)n
i=1         (11) 

 
LAT: Beurteilungspegel am Immissionspunkt. 
 
LATi: Schallimmissionspegel an dem Immissionspunkt einer Emissionsquelle i. 
 
i: Index für alle Geräuschquellen von 1 bis n. 
 
KTi: Zuschlag für Tonhaltigkeit einer Emissionsquelle i, abhängig von den lokalen Vorschriften. 
 
KIi: Zuschlag für Impulshaltigkeit einer Emissionsquelle i, abhängig von den lokalen Vorschriften. 
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Nach der ISO 9613-2 [2] kann die Prognose der Schallimmissionen auch über das Oktavspektrum des 
Schallleistungspegels der WEA durchgeführt werden, wie es im Rahmen des Interimsverfahrens gefor-
dert ist. Im Folgenden sind nur die Unterschiede zu der 500 Hz Mittenfrequenz bezogenen Berechnung 
aufgezeigt. 
 
Der resultierende Schalldruckpegel LAT berechnet sich dann mit: 
 

LAT(DW)=10*lg [
100.1*LAft(63 Hz)+100.1*LAft(125 Hz)+100.1*LAft(250 Hz)+100.1*LAft(500 Hz)

+100.1*LAft(1 kHz)+100.1*LAft(2 kHz)+100.1*LAft(4 kHz)+100.1*LAft(8 kHz)

]   (12) 

 
Mit: 
 
LAfT:  A-bewerteter Schalldruckpegel der einzelnen Schallquellen bei den unterschiedlichen Mitten-

frequenzen (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz). 
 
Der A-bewertete Schalldruckpegel LAfT bei den Mittenfrequenzen jeder einzelnen Schallquelle berech-
net sich aus: 
 
LAfT(DW) = (LW + Af) + DC – A         (13) 
 
Beim Interimsverfahren entfällt, im Gegensatz zum alternativen Verfahren nach der DIN ISO 9613-2 
[2], der Term der meteorologischen Korrektur Cmet, bzw. nimmt dieser den Wert Cmet = 0 dB an. 
 
Mit: 
 
LW: Oktav-Schallleistungspegel der Punktschallquelle nicht A-bewertet. LW + Af entspricht dem A-

bewerteten Oktav-Schallleistungspegel LWA nach IEC 651. 
 
Af: genormte A-Bewertung nach IEC 651. 
 
Dc:  Richtwirkungskorrektur für die Quelle ohne Richtwirkung (0 dB) aber mit Reflexion am Boden. 

Wenn das Standardverfahren zur Bodendämpfung verwendet wird, ist DΩ = 0. Wenn die Alter-
native Methode verwendet wird, entspricht DC dem Fall ohne Oktavbanddaten. 

 
A:  Oktavdämpfung, Dämpfung zwischen Punktquelle und Immissionspunkt. Sie bestimmt sich wie 

oben aus den folgenden Dämpfungsarten: 
 
A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc              (14) 
 
Adiv: Dämpfung aufgrund der geometrischen Ausbreitung. 
 
Aatm: Dämpfung aufgrund der Luftabsorption, abhängig von der Frequenz. 
 
Agr: Bodendämpfung. 
 
Abar: Dämpfung aufgrund der Abschirmung (Schallschutz), worst case ohne Schallschutz, Abar = 0. 
 
Amisc: Dämpfung aufgrund verschiedener weiterer Effekte (Bewuchs, Bebauung, Industrie; worst 

case: Amisc = 0). 
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Bei der Oktavbandbezogenen Ausbreitung ist die Dämpfung durch die Luftabsorption von der Fre-
quenz abhängig mit: 
 
Aatm = αf d / 1000 m          (15) 
 
Mit: 
 
αf: Absorptionskoeffizient der Luft für jedes Oktavband. 
 
Der Absorptionskoeffizient αf ist stark abhängig von der Schallfrequenz, der Umgebungstemperatur 
und der relativen Luftfeuchte. Die ungünstigsten Werte bestehen bei einer Temperatur von 10 °C und 
70 % rel. Luftfeuchte entsprechend folgender Tabelle: 
 
Tabelle 3.1: Luftdämpfungskoeffizienten α nach Tabelle 2 der DIN ISO 9613-2 für die relative Luft-
feuchte 70 % und die Lufttemperatur von 10 °C [2] 

Bandmittenfrequenz [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

αf [dB/km] 0.1 0.4 1.0 1.9 3.7 9.7 32.8 117.0 

 
Zur Berechnung der Bodendämpfung Agr existieren zwei Möglichkeiten: das alternative Verfahren, das 
oben im Kapitel über das Berechnungsverfahren ohne Oktavbanddaten dargelegt wurde, und das Stan-
dardverfahren. Das Standardverfahren berechnet Agr wie folgt: 
 
Agr = As + Ar + Am           (16) 
 
Mit: 
 
As: Die Dämpfung für die Quellregion bis zu einer Entfernung von 30*hs, maximal aber dp. Diese 

Region wird mit dem Bodenfaktor Gs beschrieben, der die Porosität der Oberfläche als Wert 
zwischen 0 (hart) und 1 (porös) wiedergibt. 

 
Ar: Aufpunkt-Region bis zu einer Entfernung von 30*hr, maximal aber dp. Diese Region wird mit 

dem Bodenfaktor Gr beschrieben. 
 
Am:  Die Dämpfung der Mittelregion. Wenn die Quell- und die Aufpunkt-Region überlappen, gibt es 

keine Mittelregion. Diese Region wird mit dem Bodenfaktor Gm beschrieben. 
 
 
Die wesentliche Modifikation durch das Interimsverfahren [10, 11], besteht nun darin, für die Boden-
dämpfung Agr = -3 dB anzusetzen. Sie berücksichtigt, dass es bei der Windkraftanlage als hochliegende 
Quelle zu lediglich einer Bodenreflexion kommt und deshalb die Ansätze der DIN ISO 9613-2 [2] nicht 
greifen können. 
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Für eine evtl. vorliegende Vorbelastung durch Windenergieanlagen wurde für die Berechnung der 
Schallvorbelastung nach dem Interimsverfahren in einem ersten Schritt aus den behördlich genehmig-
ten Schallleistungspegeln und den Angaben zum Zuschlag im Sinne des Oberen Vertrauensbereichs mit 
Hilfe des Referenzspektrums [11] aus Tabelle 3.2 ein Oktavspektrum für jede als Vorbelastung zu be-
trachtende WEA ermittelt. Lagen qualifizierte Informationen über detaillierte anlagenbezogene Oktav-
spektren der behördlich genehmigten Schallleistungspegel der Vorbelastungsanlagen vor, wurden 
diese entsprechend herangezogen und der Zuschlag im Sinne des Oberen Vertrauensbereichs wurde 
auf die einzelnen Frequenzbereiche des Oktavspektrums hinzuaddiert. In beiden Fällen wurden somit 
die Unsicherheiten der Emissionsdaten der Vorbelastungsanlagen in gleicher Weise berücksichtigt, wie 
sie im Rahmen der Genehmigung der Vorbelastungsanlagen ermittelt und angewandt wurden.  
 
Tabelle 3.2: Referenzspektrum [11] 

Referenzspektrum 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LWA,norm 

[dB(A)] 
-20.3 -11.9 -7.7 -5.5 -6.0 -8.0 -12.0 -20.01 

 
  

 
 
1 Die Anforderungen für den, in den LAI-Hinweisen Stand 30.06.2016, fehlenden Wert bei 8 kHz unterscheiden sich in den 
Bundesländern. Im vorliegenden Gutachten wurde der Wert auf -20 dB festgelegt. Dies stellt eine konservative Annahme dar 
und deckt somit die bekannten Anforderungen ab. 
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4 Immissionsrichtwerte 

Für die schalltechnische Beurteilung werden die in der TA Lärm [1], unter 6.1 „Immissionsrichtwerte 
für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden“, genannten Richtwerte herangezogen. Je nach Nut-
zungsart des Immissionsortes sind folgende Beurteilungspegel als maximal zulässige Immissionsricht-
werte vorgegeben. 
 
Tabelle 4.1: Immissionsrichtwerte nach TA Lärm [1] 

Nutzungsart und Immissionsrichtwerte tags /dB(A) nachts / dB(A) 

a) In Industriegebieten 70 70 

b) In Gewerbegebieten 65 50 

c) In urbanen Gebieten 63 45 

d) In Kerngebieten, Dorf- und Mischgebieten 60 45 

e) In allgemeinen Wohn- und Kleinsiedlungsgebieten 55 40 

f) In reinen Wohngebieten 50 35 

g) In Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 35 

 
Die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm [1], Nummern 6.1 bis 6.3 beziehen sich auf folgende Zeiten: 

 

1. tags 06.00 – 22.00 Uhr 

2. nachts 22.00 – 06.00 Uhr. 

 
Die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm [1], Nummern 6.1 bis 6.3 gelten während des Tages für eine 
Beurteilungszeit von 16 Stunden. Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde 
(z.B. 1.00 bis 2.00 Uhr) mit dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage rele-
vant beiträgt. 
 
Für folgende Zeiten ist in Gebieten nach TA Lärm [1], Nummer 6.1 Buchstaben e bis g bei der Ermittlung 
des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag zu berücksich-
tigen: 

 

1. an Werktagen 06.00 – 07.00 Uhr  
20.00 – 22.00 Uhr 

2. an Sonn- und Feiertagen 06.00 – 09.00 Uhr  
13.00 – 15.00 Uhr  
20.00 – 22.00 Uhr 

 
Zur schalltechnischen Beurteilung finden die von der LAI [6, 11] empfohlenen Hinweise Berücksichti-
gung. 
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5 Immissionsorte 

Die Auswahl der Immissionsorte wurde im ersten Schritt auf Basis des nach TA Lärm definierten Ein-
wirkungsbereichs der geplanten WEA vorgenommen. Der Einwirkungsbereich ist definiert als der Be-
reich in dem der Beurteilungspegel der Zusatzbelastung weniger als 10 dB(A) unter dem maßgeblichen 
Immissionsrichtwert liegt [1]. Als repräsentative schallkritische Immissionsorte werden in der Regel die 
nächstgelegenen Wohnbebauungen gewählt. Zum anderen können weitere Immissionsorte erfasst 
werden, an denen aufgrund einer ggf. bestehenden Vorbelastung und/oder niedrigeren Immissions-
richtwerten (allgemeine/reine Wohngebiete) eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte ebenfalls 
möglich bzw. zu erwarten ist. 

Die Einstufung der Immissionsorte basiert auf vorliegendem Kartenmaterial, dem Flächennutzungs-
plan der Gemeinde Aitrach [16] und dem Geoportal des Landes Baden-Württemberg [16.1]. Weiterhin 
wurden die Immissionsorte und deren Einstufung mit der zuständigen Behörde [13.4] abgesprochen 
und ergänzt. 

Folglich werden die Immissionsorte IO1, IO6, IO7, IO10 und IO13 nach dem Flächennutzungsplan [16], 
und die Immissionsorte IO2, IO3 und IO12 nach den Flächennutzungsplänen des Geoportals [16.1] mit 
der Schutzwürdigkeit des Außenbereichs bewertet. 

Die Immissionsorte IO4 und IO5 liegen laut [16.1] und die Immissionsorte IO8 und IO11 laut [16] in 
Wohnbauflächen bzw. in allgemeinen Wohngebieten und werden mit der entsprechenden Schutzwür-
digkeit berücksichtigt. Der Immissionsort IO9 wird in Absprache mit der Behörde [13.4] ebenfalls als 
allgemeines Wohngebiet eingestuft. Bei IO5 handelt es sich um eine unbebaute Fläche und bei IO9 um 
ein Wochenendhausgebiet. Hier wurden die Immissionsorte konservativ an den Baugrenzen platziert. 

Auf Wunsch der Behörde [13.4] wird zusätzlich der Immissionsort IO14 betrachtet, welcher nach [16] 
in einem Mischgebiet liegt und mit der entsprechenden Schutzwürdigkeit beurteilt wird. 

Die Auswahl und Einstufung der Immissionsorte und deren Lage ist der nachfolgenden Tabelle 5.1 und 
Abbildung 5.1 zu entnehmen. 

Die Immissionspegel wurden standardmäßig bei einer Aufpunkthöhe von 5 m ermittelt. Das entspricht 
in der Regel der Höhe einer ersten Etage eines Wohnhauses. Wird hierbei der erforderliche Richtwert 
eingehalten, reduziert sich der Immissionspegel bei einer geringeren Aufpunkthöhe, wie z.B. im Erd-
geschoss.  

Die Immissionsorte wurden auch hinsichtlich möglicher Pegelerhöhungen durch Reflexionen unter-
sucht. Das Ergebnis dieser Untersuchung zeigt, dass es keinen Immissionsort im Einwirkungsbereich 
gibt, bei welchem eine relevante Pegelerhöhung auf Grund von Reflexionen an anderen Gebäuden 
oder Wänden berücksichtigt werden müsste. 
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Tabelle 5.1: Immissionsorte 

Nr. Bezeichnung 

IRW 
[dB(A)] 

UTM ETRS 89 
Zone 32 

Höhe 
über 
NHN 
[m] 

Aufpunkt-
höhe ü. 
Gr.[m] 

Werktag 
6h-22h 

Sonn-
tag 

6h-22h 

Nacht 
22h-6h 

X [m] Y [m] 

IO1 Pfänders 3, Aitrach 60 60 45 579407 5312639 662 5 

IO2 Schachen 2, Tannheim 60 60 45 579426 5313643 654 5 

IO3 Schachen 4, Tannheim 60 60 45 579064 5313437 657 5 

IO4 Eberhardshöhe 4, Rot an der Rot 55 55 40 578577 5313911 660 5 

IO5 An der Heusteige, Rot an der Rot (unbebaut) 55 55 40 578336 5313600 635 5 

IO6 Frauenmahdweg 2, Aitrach 60 60 45 580495 5313262 614 5 

IO7 Burghalde 1, Aitrach 60 60 45 580626 5312567 597 5 

IO8 Am Hopfenberg 10, Mooshausen 55 55 40 580632 5313671 602 5 

IO9 Illerstr., Aitrach (Wochenendhausgebiet) 55 55 40 581030 5311412 588 5 

IO10 Köhlerweg 51/1, Aitrach 60 60 45 580601 5311206 602 5 

IO11 Schloßbergstr. 11, Aitrach 55 55 40 580486 5310659 631 5 

IO12 Kunenberg 4/1, Rot an der Rot 60 60 45 578386 5311624 673 5 

IO13 Schloßbergstr. 16, Aitrach 60 60 45 580490 5311041 650 5 

IO14 Bahnhofstr. 48, Aitrach 60 60 45 580766 5311143 591 5 
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Abbildung 5.1: Lage der Immissionsorte; Kartenmaterial [8] 

 = neu geplante WEA,  = Immissionsort 
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6 Beschreibung der geplanten Windenergieanlagen 

6.1 Anlagenbeschreibung 

Der Auftraggeber plant am Standort Aitrach die Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergiean-
lagen des Herstellers ENERCON [13]. Nachfolgend werden die Eckdaten der geplanten WEA zusam-
mengefasst: 
 

Hersteller:  ENERCON 

Anlagentyp:  E-175 EP5 / 6.000 kW 

Nabenhöhe:  162.5 m  

Rotordurchmesser: 175.0 m 

Nennleistung:  6.000 kW 

Regelung:  pitch 
 
 

6.2 Positionen der geplanten Windenergieanlagen 

Die Angaben zu den Koordinaten wurden vom Auftraggeber übermittelt [13]. Der nachfolgenden Ta-
belle 6.1 sind die Positionen, der Anlagentyp mit Nabenhöhe und die Betriebsweisen der geplanten 
Windenergieanlagen zu entnehmen. Die Betriebsweisen und die damit verbundenen Schallleistungs-
pegel der Windenergieanlagen bilden die Grundlage für die Berechnung der Zusatzbelastung am 
Standort. 
 
Tabelle 6.1: Positionen und Betriebsweisen der geplanten WEA [13] 

W-
Nr. 

Bez.  
Auftraggeber 

Typ 
Naben-

höhe 
[m] 

UTM ETRS 89 
Zone 32 

Höhe 
über 
NHN 
[m] 

Betriebsweise 

X [m] Y [m] Tag Nacht 

W1 WEA 1 E-175 EP5 / 6.000 kW 162.5 579858 5312177 659 BM 0 s BM 0 s 

W2 WEA 2 E-175 EP5 / 6.000 kW 162.5 580026 5312768 658 BM 0 s BM 0 s 
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6.3 Schalltechnische Kennwerte 

Für die geplanten WEA wird seitens des Herstellers [14] nachfolgende Betriebsweise mit entsprechen-
den Schallleistungspegel herausgegeben. Die Angaben bilden keine Garantien seitens des Anlagenher-
stellers, sondern dienen lediglich der Information. Aufgrund der Vielzahl an verfügbaren Betriebsmodi 
werden nachfolgend lediglich die für den vorliegenden Fall relevanten Betriebsweisen gezeigt. 
 
Tabelle 6.2: Schallleistungspegel der geplanten WEA [14] 

Herstellerbezeichnung 
der Betriebsvariante 

Dokumentenbezeichnung 
Nennleistung 

[kW] 
Schallleistungspegel [dB(A)] 

BM 0 s D02772017/0.4-de [14] 6.000 106.5 

 
Für die geplante WEA existiert derzeit keine unabhängige schalltechnische Vermessung nach DIN EN 
61400-11 [5] und der Technischen Richtlinie für Windenergieanlagen, Teil 1 „Bestimmung der Schalle-
missionswerte“ [4]. 
 
 

6.4 Eingangskenngrößen für Schallimmissionsprognosen 

Im Folgenden ist das Oktavspektrum der relevanten Betriebsweisen für die geplante WEA dargestellt, 
welches den Herstellerangaben [14.1] entnommen wurde und zum jeweils maximalen, immissionsre-
levanten Schallleistungspegel in der zugehörigen Betriebsweise führt und für die Prognose nach dem 
Interimsverfahren [10, 11] Anwendung fand. Zudem wird das Oktavband für den Le,max der relevanten 
Betriebsweisen der geplanten WEA dargestellt, welches nach Abschnitt 4.1 aus [11] im Genehmigungs-
bescheid festzuschreiben ist und die Unsicherheiten der Emissionsdaten als Toleranzbereich berück-
sichtigt, siehe Kapitel 0 (Qualität der Prognose). Das den Berechnungen zu Grunde liegende Oktav-
spektrum inkl. aller Unsicherheiten (LWA,90) wird ebenfalls dargestellt und kann den Ausdrucken im An-
hang 1 des Gutachtens entnommen werden. 
 
Tabelle 6.3: Oktavbänder der geplanten WEA [14.1] 

Modus 
Bez. Spek-

trum 

SLP 

[dB(A)] 

Oktav-Schallleistungspegel (Herstellerangabe) 

63 

[Hz] 

125 

[Hz] 

250 

[Hz] 

500 

[Hz] 

1000 

[Hz] 

2000 

[Hz] 

4000 

[Hz] 

8000 

[Hz] 

BM 0 s 

LWA,P 106.5 87.4 93.0 97.6 100.9 101.4 99.5 91.3 72.5 

berücksichtigte Unsicherheiten: σR = 0.5 dB   σP = 1.2 dB   σProg = 1.0 dB 

Le,max 108.2 89.1  94.7  99.3  102.6  103.1  101.2  93.0  74.2  

LWA,90 108.6 89.5  95.1  99.7  103.0  103.5  101.6  93.4  74.6  
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6.5 Ton- und Impulshaltigkeit 

Die Herstellerangaben [14 – 14.2] weisen für den geplanten Anlagentyp keine zu berücksichtigenden 
Ton- und Impulshaltigkeiten aus. 
 
Auftretende Tonhaltigkeiten von KTN < 2 dB(A) müssen nach den LAI-Hinweisen [11] Punkt 4.5 nicht 
berücksichtigt werden. Es gilt: 
 
Falls die Anlage nach den Planungsunterlagen im Nahbereich eine geringe Tonhaltigkeit (KTN = 2 dB) 
aufweist, ist am maßgeblichen Immissionsort eine Abnahme zur Überprüfung der dort von der Anlage 
verursachten Tonhaltigkeit zu fordern. Sofern im Rahmen einer emissionsseitigen Abnahmemessung 
eine geringe Tonhaltigkeit festgestellt wird, ist ebenfalls im Rahmen einer Immissionsseitigen Abnah-
memessung deren Immissionsrelevanz zu untersuchen [11]. 
 
Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass immissionsrelevante Ton- und Impulshaltigkeiten bei 
Windenergieanlagen nicht den Stand der Technik widerspiegeln und somit nicht genehmigungsfähig 
wären. 
 
 

7 Fremdgeräusche 

An Bäumen und Sträuchern können durch Wind verursachte Geräusche entstehen. Dies kann dazu 
führen, dass die Geräusche der WEA verdeckt werden. Fremdgeräusche entstehen ebenfalls durch 
Straßenverkehr.  
 
 

8 Tieffrequente Geräusche 

Die Messung und Beurteilung tieffrequenter Geräusche sind in der Technischen Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm (TA Lärm [1], siehe dort das Kapitel 7.3 und den Anhang A 1.5) sowie in der Norm DIN 
45680 [7.2] geregelt. Maßgeblich für mögliche Belästigungen ist die Wahrnehmungsschwelle des Men-
schen, die in der Norm dargestellt ist. An Immissionsorten wird diese Schwelle aufgrund der großen 
Entfernung zwischen den Immissionsorten und den geplanten WEA nach Erfahrungen des Arbeitskrei-
ses Geräusche von WEA der Fördergesellschaft Windenergie e.V. nicht erreicht. 
 
Ein Messprojekt „Tieffrequente Geräusche inkl. Infraschall von Windkraftanlagen und anderen Quel-
len“ der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg zwischen 2013 
und 2015 [7] zeigte, dass Windenergieanlagen keinen wesentlichen Beitrag zum Infraschall leisten. Die 
von Ihnen erzeugten Infraschallpegel liegen, auch im Nahbereich bei Abständen zwischen 150 und 300 
m, deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des Menschen. Bei einem Abstand von 700 m von 
den Windenergieanlagen lässt sich festhalten, dass sich der Infraschall-Pegel beim Einschalten der An-
lage nicht mehr nennenswert erhöht und im Wesentlichen vom Wind, und nicht von der Windenergie-
anlage, erzeugt wurde. 
 
Nach heutigem Stand der Wissenschaft sind schädliche Wirkungen durch Infraschall bei Windenergie-
anlagen nicht zu erwarten. 
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9 Vorbelastung 

9.1 Windenergieanlagen 

Am Standort befinden sich nach Auskünften durch die zuständigen Behörden [6.1 – 6.3] keine weiteren 
WEA in Betrieb und/oder im Genehmigungsverfahren, welche als Vorbelastung Berücksichtigung fin-
den müssten. Das bedeutet in diesem Fall stellt die Zusatzbelastung auch die Gesamtbelastung dar. 
 

9.2 Sonstige Emittenten 

Durch die Sichtung von Kartenmaterial konnte ein potenzielles BHKW ca. 600 m östlich von IO9 ausge-
macht werden. Es konnte durch den Standortbesuch kein BHKW festgestellt werden. Zusätzlich ist auf 
Grund der Entfernung zum nächstgelegenem Immissionsort diese potenzielle Vorbelastung als irrele-
vant zu betrachten. 
 
Durch die Behörde [13.4] wurde die Sauerstoffwerk GmbH Friedrichshafen in Aitrach als mögliche Vor-
belastung erwähnt. Hier konnten keine relevanten Schallemittenten ausgemacht werden. Weiterhin 
ist bei diesem Betrieb aus gutachterlicher Sicht kein Nachtbetrieb zu erwarten. 
 
Aufgrund des Sachverhalts, dass der Immissionsrichtwert durch die Zusatzbelastung an den Immissi-
onsorten IO10, IO13 und IO14, welche dem Sauerstoffwerk am nächsten gelegen sind, um mindestens 
6 dB(A) unterschritten wird (vgl. Kapitel 12 Zusammenfassung), ist gemäß TA-Lärm 3.2.1 Absatz 2 der 
Immissionsbeitrag der Zusatzbelastung an den betrachteten Immissionsorten irrelevant und daher 
eine weitergehende Betrachtung der schalltechnischen Vorbelastung an den untersuchten Immission-
sorten nicht erforderlich. 
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10 Rechenergebnisse und Beurteilungen 

In der nachfolgenden Tabelle 10.1 sind die Ergebnisse der Ermittlung der Immissionspegel für die Zu-
satz-/ Gesamtbelastung, berechnet nach dem Interimsverfahren [10], inklusive möglicher Zuschläge 
für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben e bis g der TA 
Lärm [1], dargestellt.  
 
Zur Anwendung kamen die in Tabelle 6.1 angegebenen Betriebsweisen mit dem jeweils zugehörigen, 
in Tabelle 6.3 angegebenen, Oktavspektrum zzgl. eines Zuschlages für die Unsicherheiten entspre-
chend den LAI-Hinweisen [11]. 
 
Tabelle 10.1: Analyseergebnisse Zusatz- bzw. Gesamtbelastung 

Nr. Bezeichnung 

Werktag Sonntag Nacht 

IRW 
[dB(A)] 

Lr 
[dB(A)] 

IRW 
[dB(A)] 

Lr 
[dB(A)] 

IRW 
[dB(A)] 

Lr 
[dB(A)] 

IO1 Pfänders 3, Aitrach 60 45.0 60 45.0 45 45.0 

IO2 Schachen 2, Tannheim 60 38.1 60 38.1 45 38.1 

IO3 Schachen 4, Tannheim 60 37.4 60 37.4 45 37.4 

IO4 Eberhardshöhe 4, Rot an der Rot 55 34.4 55 36.1 40 32.5 

IO5 An der Heusteige, Rot an der Rot (unbebaut) 55 34.4 55 36.1 40 32.5 

IO6 Frauenmahdweg 2, Aitrach 60 42.1 60 42.1 45 42.1 

IO7 Burghalde 1, Aitrach 60 43.5 60 43.5 45 43.5 

IO8 Am Hopfenberg 10, Mooshausen 55 39.4 55 41.1 40 37.5 

IO9 Illerstr., Aitrach (Wochenendhausgebiet) 55 37.5 55 39.2 40 35.6 

IO10 Köhlerweg 51/1, Aitrach 60 34.0 60 34.0 45 34.0 

IO11 Schloßbergstr. 11, Aitrach 55 26.2 55 27.9 40 24.3 

IO12 Kunenberg 4/1, Rot an der Rot 60 34.0 60 34.0 45 34.0 

IO13 Schloßbergstr. 16, Aitrach 60 35.9 60 35.9 45 35.9 

IO14 Bahnhofstr. 48, Aitrach 60 35.4 60 35.4 45 35.4 

 
Nach [1], Nr. 2.2 Absatz a befinden sich im Beurteilungszeitraum Tag alle Immissionsorte außerhalb 
des Einwirkungsbereichs der geplanten WEA. Im Beurteilungszeitraum Nacht befinden sich nach [1] 
Nr. 2.2 Absatz a die Immissionsorte IO10 – IO12 außerhalb des Einwirkungsbereichs der geplanten 
WEA. 
 
In Abbildung 10.1 sind die Schall-Isolinie für 30 dB(A) (orange) und 35 dB(A) (rot) eingezeichnet. Im 
Anschluss müssten nur die Immissionsorte berücksichtigt werden, die innerhalb der Schall-Isolinie lie-
gen, wenn der zulässige Immissionsrichtwert am Immissionsort 40 dB(A) bzw. 45 dB(A) beträgt. 
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Abbildung 10.1: Immissionsorte und Einwirkungsbereich Schall (Beurteilungszeitraum Nacht) 

 = neu geplante WEA,  = Immissionsort 
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11 Qualität der Prognose 

Für eine Schallimmissionsprognose fordert die TA Lärm [1] eine Aussage über die Qualität der Prog-
nose. Art und Umfang der Prognosequalität werden nicht näher spezifiziert. 
 
Die der Schallimmissionsprognose nach DIN ISO 9613-2 [2] sowie dem Interimsverfahren inklusive der 
Hinweise des LAI [10, 11] zu Grunde zu legenden Emissionswerte sind, im Sinne der Statistik, Schätz-
werte. Bei der Prognose ist daher auf die Sicherstellung der „Nicht-Überschreitung“ der Immissions-
richtwerte im Sinne der Regelungen der TA Lärm abzustellen. Dieser Nachweis soll mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 90 % geführt werden. Die Sicherstellung der „Nicht-Überschreitung“ ist insbeson-
dere dann anzunehmen, wenn die, unter Berücksichtigung der Unsicherheit der Emissionsdaten und 
der Unsicherheit der Ausbreitungsrechnung bestimmte, obere Vertrauensbereichsgrenze des prog-
nostizierten Beurteilungspegels den IRW unterschreitet. 
 
Nach dem überarbeiteten Entwurf vom 17.03.2016 mit Änderungen PhysE vom 23.06.2016, Stand 
30.06.2016, der Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA) [11] sind bei Wind-
energieanlagen die als Vorbelastung zu berücksichtigen sind, die in ihrer Genehmigung festgelegten 
zulässigen Schallleistungspegel zu verwenden. 
 
Die Schallimmissionsprognose nach den LAI Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftan-
lagen, Stand 30.06.2016 [11], und der Dokumentation zur Schallausbreitung – Interimsverfahren zur 
Prognose der Geräuschimmissionen von Windkraftanlagen, Fassung 2015-05.1“ [10], ist mit der Unsi-
cherheit der Emissionsdaten (Unsicherheit der Typvermessung σR und Unsicherheit der Serienstreuung 
σP) sowie der Unsicherheit des Prognosemodells σProg behaftet. 
 
Unsicherheit der Typvermessung σR: 
 
Bei einer normkonform nach FGW-Richtlinie durchgeführten Typvermessung kann von einer Unsicher-
heit σR = 0.5 dB(A) ausgegangen werden. 
 
Unsicherheit durch Serienstreuung σP: 
 
Bei der Übertragung des an einer WEA vermessenen Schallleistungspegels auf eine andere WEA des 
gleichen Typs ergibt sich eine Unsicherheit durch die Streuung der in Serie hergestellten WEA. Bei einer 
Mehrfachvermessung aus mindestens drei Messungen kann für σP die Standardabweichung s der 
Messwerte aus dem zusammenfassenden Bericht angesetzt werden. 
 
Liegt eine Mehrfachvermessung des Anlagentyps in einer anderen als der beantragten Betriebsweise 
vor, kann die durch die Mehrfachvermessung dokumentierte Serienstreuung auch auf die beantragte 
Betriebsweise übertragen werden. In diesem Fall wird eine Abnahmemessung empfohlen. Liegt keine 
Mehrfachvermessung vor, ist für σP ein Ersatzwert von 1.2 dB(A) zu wählen. 
 
Beim Heranziehen einer Herstellerangabe zum Schallleistungspegel, bzw. zum Oktavspektrum, für die 
Immissionsprognose gilt es zu überprüfen, in wie fern der Hersteller die anzusetzenden Unsicherheiten 
für die Emissionsdaten (σR und σP) für eine spätere Vermessung separat ausgewiesen hat. Liegen keine 
gesonderten Informationen vor, werden die Werte der LAI-Hinweise [11] für σR = 0.5 dB(A) und σP = 
1.2 dB(A) angesetzt. 
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Unsicherheit des Prognosemodells σProg: 
 
Die Unsicherheit des Prognosemodells wird wie folgt berücksichtigt: 
 

σProg = 1 dB(A) 
 
Die einzelnen Unsicherheiten können in der Standardabweichung für die Gesamtunsicherheit σges wie 

folgt zusammengefasst werden: 

σges=√σR
2 +σP

2+σProg
2  

 
Mit Hilfe der Gesamtunsicherheit, kann die obere Vertrauensbereichsgrenze der prognostizierten Im-
mission (mit einem Vertrauensniveau von 90 %) durch einen Zuschlag abgeschätzt werden, der folgen-
dermaßen berechnet wird: 
 

ΔL = 1.28 σges 

 
Die obere Vertrauensbereichsgrenze des Gesamtimmissionspegels (Lp,90) mit einer statistischen Sicher-
heit von 90% berechnet sich aus: 

 

Lp,90 = Lp + ∆𝐿 

 
 
Im Genehmigungsbescheid ist der in der Prognose angesetzte Schallleistungspegel Le,max festzuschrei-
ben, siehe Kapitel 6.3. Dabei sind die in der Prognose angesetzten Unsicherheiten der Emissionsdaten 
als Toleranzbereich wie folgt berücksichtigt [11]: 
 

𝐿𝑒,𝑚𝑎𝑥= 𝐿̅𝑊 + 𝑘 ∗ √σR
2+σP

2 

 
Le,max: maximal zulässiger Emissionspegel 
𝐿̅𝑊: Deklarierter (mittlerer) Schallleistungspegel 
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Entgegen der beschriebenen Verfahrensweise wird der obere Vertrauensbereich bei einer Irrtums-
wahrscheinlichkeit von 10 %, bzw. mit einer 90 % Einhaltewahrscheinlichkeit (OVB = ΔL = 1.28 σges) 
emissionsseitig auf jeden Oktavpegel des Oktavspektrums der WEA addiert. 
 
Tabelle 11.1 führt den Unsicherheitszuschlag auf, welcher im Rahmen der Prognose nach dem Inte-
rimsverfahren für die geplanten WEA anzusetzen ist. 
 
Tabelle 11.1: Unsicherheiten und verwendete Emissionswerte der Windenergieanlagen 

Typ Mode 
LWA Mittel

 

[dB(A)] 
Quelle 

σR 

[dB(A)] 

σP 

[dB(A)] 
σProgn 

[dB(A)] 
σges 

[dB(A)] 
OVB 

[dB(A)] 
LWA inkl. OVB 

[dB(A)] 

E-175 EP5 / 6.000 kW BM 0 s 106.5 [14] 0.5 1.2 1.0 1.6 2.1 108.6 

 
Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Oktavspektren können dem Ausdruck „Berechnungsaus-
druck: Übersicht der Eingabedaten zur Immissionsprognose“ im Anhang 1 entnommen werden.  
 
 
Anmerkung: 
 
In den Berechnungen wird von einem worst-case Fall ausgegangen, den es in Wirklichkeit nicht geben 
kann. Die Immissionen für jeden Immissionspunkt werden so berechnet, dass der Immissionspunkt 
von jeder Anlage aus gesehen in Mitwindrichtung steht. Dies würde bedeuten, dass der Wind gleich-
zeitig aus mehreren Richtungen kommen müsste. 
 
Eine Schallpegelminderung durch Cmet -die meteorologische Korrektur- findet ebenso keine Berücksich-
tigung wie die abschirmende Wirkung von Gebäuden und/oder die Dämpfung durch Bewuchs.  
 
Die genannten Punkte können als zusätzliche Sicherheit bei der Beurteilung dienen. 
 
Unter den dargestellten Bedingungen ist gemäß [11] von einer ausreichenden Prognosesicherheit aus-
zugehen.  
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12 Zusammenfassung 

Für den Standort Aitrach wurde eine Immissionsprognose entsprechend den LAI-Hinweisen zum Schal-
limmissionsschutz bei Windkraftanlagen, Stand 30.06.2016 [11], und der Dokumentation zur Schal-
lausbreitung – Interimsverfahren zur Prognose der Geräuschimmissionen von Windkraftanlagen, Fas-
sung 2015-05.1“ [10], an den benachbarten Immissionsorten durchgeführt. Die Festlegung der Rah-
menbedingungen erfolgte durch eine Standortbesichtigung. 

Aufgrund fehlender Vorbelastung stellt die Zusatzbelastung gleichzeitig auch die Gesamtbelastung dar. 
Die Ergebnisse der Immissionsprognose für die Zusatz-/Gesamtbelastung, unter den genannten Vo-
raussetzungen, sind der Tabelle 12.1 zu entnehmen. Für die Beurteilungspegel sind, den Rundungsre-
geln der DIN 1333 [7.3] entsprechend, ganzzahlige Werte anzugeben. 

Tabelle 12.1: Ergebnisse der Immissionsprognose 

Nr. Bezeichnung 
IRW 

[dB(A)] 

Immissions- 
pegel 

Lr [dB(A)] 

Beurtei-
lungspegel 
Lr [dB(A)] 

Reserve 
zum IRW 
[dB(A)] 

IO1 Pfänders 3, Aitrach 45 45.0 45 0 

IO2 Schachen 2, Tannheim 45 38.1 38 7 

IO3 Schachen 4, Tannheim 45 37.4 37 8 

IO4 Eberhardshöhe 4, Rot an der Rot 40 32.5 33 7 

IO5 An der Heusteige, Rot an der Rot (unbebaut) 40 32.5 33 7 

IO6 Frauenmahdweg 2, Aitrach 45 42.1 42 3 

IO7 Burghalde 1, Aitrach 45 43.5 44 1 

IO8 Am Hopfenberg 10, Mooshausen 40 37.5 38 2 

IO9 Illerstr., Aitrach (Wochenendhausgebiet) 40 35.6 36 4 

IO10 Köhlerweg 51/1, Aitrach 45 34.0 34 11 

IO11 Schloßbergstr. 11, Aitrach 40 24.3 24 16 

IO12 Kunenberg 4/1, Rot an der Rot 45 34.0 34 11 

IO13 Schloßbergstr. 16, Aitrach 45 35.9 36 9 

IO14 Bahnhofstr. 48, Aitrach 45 35.4 35 10 

An allen Immissionsorten wird der Immissionsrichtwert unter den o.g. Voraussetzungen unterschritten 
bzw. eingehalten. 

Unter den, in Kapitel 0 „Qualität der Prognose“ dargestellten Bedingungen ist gemäß [6, 11] von einer 
ausreichenden Prognosesicherheit auszugehen und somit bestehen aus der Sicht des Schallimmissi-
onsschutzes keine Bedenken gegen die Errichtung und den Betrieb der hier geplanten Windenergiean-
lagen. 

Zusammenfassend sind von den geplanten Windenergieanlagen keine schädlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Geräusche zu erwarten.  
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13 Abkürzungs- und Symbolverzeichnis 

A   Dämpfung 

Aatm   Dämpfung durch die Luftabsorption 

Abar   Dämpfung aufgrund der Abschirmung (Schallschutz) 

Abb.   Abbildung 

Adiv   Dämpfung aufgrund der geometrischen Ausbreitung 

Af    genormte A-Bewertung nach IEC 651 
Agr   Bodendämpfung 

Amisc   Dämpfung aufgrund verschiedener Effekte (Bewuchs, Bebauung, Industrie) 

Am   Dämpfung der Mittelregion 

Ar   Aufpunkt-Region 

AS   Dämpfung für die Quellregion bis zu einer Entfernung von 30*hs 

α   Luftdämpfungskoeffizient 

αf   Absorptionskoeffizient der Luft für jedes Oktavband 

Bez.   Bezeichnung 

BHKW   Blockheizkraftwerk 

dB(A)   A-bewerteter Schalldruckpegel 

Cmet   Meteorologische Korrektur 

d   Abstand zwischen Quelle und Immissionspunkt in Metern 

Dc    Richtwirkungskorrektur  

dp    Abstand zwischen Schallquelle und Empfänger 

DΩ   Reflexion am Boden 

F   Fläche zwischen dem Boden und dem Sichtstrahl zwischen Quelle und Aufpunkt 

G   Porösität 

Gm   Bodenfaktor für die Mittelregion 

GPS   Global Positioning System 

Gr   Bodenfaktor für die Aufpunkt-Region von 30*hr bis dP 

Gs   Bodenfaktor für die Porösität der Oberfläche 

hm   mittlere Höhe (in Meter) des Schallausbreitungsweges über dem Boden 

hr    Höhe des Immissionspunktes über Grund 

hs    Höhe der Quelle über dem Grund (Nabenhöhe) 

Hz   Hertz 

i   Index für alle Geräuschquellen von 1-n 

IRW   Lärm- Immissionsrichtwerte 

KTN   Tonhaltigkeit 

KTi   Zuschlag für Tonhaltigkeit einer Emissionsquelle i 

KIi   Zuschlag für Impulshaltigkeit einer Emissionsquelle i  

ΔL Zuschlag für die Berechnung der oberen Vertrauensbereichsgrenze mit einer statisti-

schen Sicherheit von 90% 

L0   Obere Vertrauensbereichsgrenze 

LAT    Beurteilungspegel am Immissionspunkt 

LAT(DW)   Dauerschalldruckpegel 

LAT(LT)   Resultierende Schalldruckpegel aller Schallquellen 

LAfT A-bewerteter Schalldruckpegel der einzelnen Schallquellen bei den unterschiedlichen 

Mittenfrequenzen 

LATi    Schallimmissionspegel an dem Immissionspunkt einer Emissionsquelle i 

Lr   Prognostizierter Beurteilungspegel 

LW  Schallleistungspegel der Punktschallquelle nicht A-bewertet 
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LWA   Schalleistungspegel der Punktschallquelle A-bewertet 

NHN   Normalhöhennull 

Nr.   Nummer 

OVB   Oberer Vertrauensbereich 

s   Standardabweichung 

UTM   Universal Transverse Mercator  

ü. Gr.   über Grund 

WEA   Windenergieanlage(n) 

WKA   Windkraftanlage 

W-Nr.   Interne WEA Nummer 

α500   Absorptionskoeffizient der Luft (= 1.9 dB/km) 

σges   Gesamtstandardabweichung 

σR   Standardabweichung der Messergebnisse 

σP   Produktionsstandardabweichung, Produktstreuung 

σProgn   Standardabweichung des Prognoseverfahrens 

v10   Windgeschwindigkeit in 10 m über Grund 
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Anhang 1 / Berechnungsausdruck: Übersicht der Eingabedaten zur Im-
missionsprognose 

Emissionsspektren  (Interne Datenbank)  

Name    Typ    16  32  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000  

  dB(A)      Hz  Hz  Hz  Hz  Hz  Hz  Hz  Hz  Hz  Hz  

E-175 EP5/ BM 0 s/ 106.5 dB  106.5  A  dB(A)      87.4  93.0  97.6  100.9  101.4  99.5  91.3  72.5  

 
Element-Notizen  

IPkt027   IO1  Pfänders 3, Aitrach  

IPkt028   IO2  Schachen 2, Tannheim  

IPkt029   IO3  Schachen 4, Tannheim  

IPkt030   IO4  Eberhardshöhe 4, Rot an der Rot  

IPkt031   IO5  An der Heusteige, Rot an der Rot (unbebaut)  

IPkt032   IO6  Frauenmahdweg 2, Aitrach  

IPkt033   IO7  Burghalde 1, Aitrach  

IPkt034   IO8  Am Hopfenberg 10, Mooshausen  

IPkt035   IO9  Illerstr., Aitrach (Wochenendhausgebiet)  

IPkt036   IO10  Köhlerweg 51/1, Aitrach  

IPkt037   IO11  Schloßbergstr. 11, Aitrach  

IPkt038   IO12  Kunenberg 4/1, Rot an der Rot  

IPkt039   IO13  Schloßbergstr. 16, Aitrach  

IPkt040   IO14  Bahnhofstr. 48, Aitrach  

WEAI001   W1  E-175 EP5 / 6.000 kW NH: 162.5 m  

WEAI002   W2  E-175 EP5 / 6.000 kW NH: 162.5 m  
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Beurteilungszeiträume    

T1  Werktag (6h-22h)        

T2  Sonntag (6h-22h)        

T3  Nacht (22h-6h)        

 
Immissionspunkt (14)  ZB  

  Bezeichnung  Gruppe  Richtwerte /dB(A)  Nutzung  T1  T2  T3    

      Geometrie: x /m  y /m  z(abs) /m  z(rel) /m  

              

IPkt027  IO1  IO  Richtwerte /dB(A)  Kern/Dorf/Misch  60.00  60.00  45.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   579407.00  5312639.00  667.38  5.00  

IPkt028  IO2  IO  Richtwerte /dB(A)  Kern/Dorf/Misch  60.00  60.00  45.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   579426.00  5313643.00  659.18  5.00  

IPkt029  IO3  IO  Richtwerte /dB(A)  Kern/Dorf/Misch  60.00  60.00  45.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   579064.00  5313437.00  662.12  5.00  

IPkt030  IO4  IO  Richtwerte /dB(A)  Allg. Wohngebiet  55.00  55.00  40.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   578577.00  5313911.00  664.71  5.00  

IPkt031  IO5  IO  Richtwerte /dB(A)  Allg. Wohngebiet  55.00  55.00  40.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   578336.00  5313600.00  640.10  5.00  

IPkt032  IO6  IO  Richtwerte /dB(A)  Kern/Dorf/Misch  60.00  60.00  45.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   580495.00  5313262.00  619.34  5.00  

IPkt033  IO7  IO  Richtwerte /dB(A)  Kern/Dorf/Misch  60.00  60.00  45.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   580626.00  5312567.00  601.50  5.00  

IPkt034  IO8  IO  Richtwerte /dB(A)  Allg. Wohngebiet  55.00  55.00  40.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   580632.00  5313671.00  606.65  5.00  

IPkt035  IO9  IO  Richtwerte /dB(A)  Allg. Wohngebiet  55.00  55.00  40.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   581030.00  5311412.00  593.00  5.00  

IPkt036  IO10  IO  Richtwerte /dB(A)  Kern/Dorf/Misch  60.00  60.00  45.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   580601.00  5311206.00  607.05  5.00  

IPkt037  IO11  IO  Richtwerte /dB(A)  Allg. Wohngebiet  55.00  55.00  40.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   580486.00  5310659.00  636.29  5.00  

IPkt038  IO12  IO  Richtwerte /dB(A)  Kern/Dorf/Misch  60.00  60.00  45.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   578386.00  5311624.00  677.77  5.00  

IPkt039  IO13  IO  Richtwerte /dB(A)  Kern/Dorf/Misch  60.00  60.00  45.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   580490.00  5311041.00  655.05  5.00  

IPkt040  IO14  IO  Richtwerte /dB(A)  Kern/Dorf/Misch  60.00  60.00  45.00    

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   580766.00  5311143.00  596.23  5.00  
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Windenergieanlage (2)  ZB  

WEAI001  Bezeichnung  W1  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  WEA-Neu  Lw (Tag) /dB(A)  108.60  

  Knotenzahl  1  Lw (Nacht) /dB(A)  108.60  

  Länge /m  ---  Lw (Ruhe) /dB(A)  108.60  

  Länge /m (2D)  ---  D0  0.00  

  Fläche /m²  ---  Berechnungsgrundlage  ISO 9613-2 / Interimsverfahren  

      Unsicherheiten aktiviert  Nein  

      Hohe Quelle  Ja  

      Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Emiss.-Variante    Summe  16 Hz  31.5 Hz  63 Hz  125 Hz  250 Hz  500 Hz  1000 Hz  2000 Hz  4000 Hz  8000 Hz    

  Tag  Emission  Referenz:   E-175 EP5/ BM 0 s/ 106.5 dB  

  Tag  Zuschlag /dB (A)    2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1    

    Lw /dB (A)  108.6  -  -  89.5  95.1  99.7  103.0  103.5  101.6  93.4  74.6    

  Nacht  Emission  Referenz:   E-175 EP5/ BM 0 s/ 106.5 dB  

  Nacht  Zuschlag /dB (A)    2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1    

    Lw /dB (A)  108.6  -  -  89.5  95.1  99.7  103.0  103.5  101.6  93.4  74.6    

  Ruhe  Emission  Referenz:   E-175 EP5/ BM 0 s/ 106.5 dB  

  Ruhe  Zuschlag /dB (A)    2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1    

    Lw /dB (A)  108.6  -  -  89.5  95.1  99.7  103.0  103.5  101.6  93.4  74.6    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  108.6  1.00  1.00000  0.00  0.0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   579858.00  5312177.00  821.81  162.50  

WEAI002  Bezeichnung  W2  Wirkradius /m  99999.00  

  Gruppe  WEA-Neu  Lw (Tag) /dB(A)  108.60  

  Knotenzahl  1  Lw (Nacht) /dB(A)  108.60  

  Länge /m  ---  Lw (Ruhe) /dB(A)  108.60  

  Länge /m (2D)  ---  D0  0.00  

  Fläche /m²  ---  Berechnungsgrundlage  ISO 9613-2 / Interimsverfahren  

      Unsicherheiten aktiviert  Nein  

      Hohe Quelle  Ja  

      Emission ist  Schallleistungspegel (Lw)  

  Emiss.-Variante    Summe  16 Hz  31.5 Hz  63 Hz  125 Hz  250 Hz  500 Hz  1000 Hz  2000 Hz  4000 Hz  8000 Hz    

  Tag  Emission  Referenz:   E-175 EP5/ BM 0 s/ 106.5 dB  

  Tag  Zuschlag /dB (A)    2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1    

    Lw /dB (A)  108.6  -  -  89.5  95.1  99.7  103.0  103.5  101.6  93.4  74.6    

  Nacht  Emission  Referenz:   E-175 EP5/ BM 0 s/ 106.5 dB  

  Nacht  Zuschlag /dB (A)    2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1    

    Lw /dB (A)  108.6  -  -  89.5  95.1  99.7  103.0  103.5  101.6  93.4  74.6    

  Ruhe  Emission  Referenz:   E-175 EP5/ BM 0 s/ 106.5 dB  

  Ruhe  Zuschlag /dB (A)    2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1  2.1    

    Lw /dB (A)  108.6  -  -  89.5  95.1  99.7  103.0  103.5  101.6  93.4  74.6    

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  

  TA Lärm (2017)  -  0.0  0.0  0.0  -  0.0  

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  
Dauer 
/h  

Emi.-
Var.  

Lw /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lwr /dB(A)  

  Nacht (22h-6h)  1.00  Nacht  108.6  1.00  1.00000  0.00  0.0  

  Geometrie    Nr  x/m  y/m  z(abs) /m  ! z(rel) /m  

    Geometrie:   580026.00  5312768.00  820.47  162.50  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

I17-SCH-2023-060 

Schall-Immissionsgutachten Windpark Aitrach / Deutschland Seite 37 von 51 

Anhang 2A / Berechnungsausdruck: Zusatz- bzw. Gesamtbelastung 
(Übersicht) 

Kurze Liste  Punktberechnung                           

Immissionsberechnung  Beurteilung nach TA Lärm (2017)  

ZB                                        Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  

    Werktag (6h-22h)    Sonntag (6h-22h)    Nacht (22h-6h)        

    IRW  L r,A  IRW  L r,A  IRW  L r,A      

    /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB      

IPkt027  IO1  60.0  45.0  60.0  45.0  45.0  45.0      

IPkt028  IO2  60.0  38.1  60.0  38.1  45.0  38.1      

IPkt029  IO3  60.0  37.4  60.0  37.4  45.0  37.4      

IPkt030  IO4  55.0  34.4  55.0  36.1  40.0  32.5      

IPkt031  IO5  55.0  34.4  55.0  36.1  40.0  32.5      

IPkt032  IO6  60.0  42.1  60.0  42.1  45.0  42.1      

IPkt033  IO7  60.0  43.5  60.0  43.5  45.0  43.5      

IPkt034  IO8  55.0  39.4  55.0  41.1  40.0  37.5      

IPkt035  IO9  55.0  37.5  55.0  39.2  40.0  35.6      

IPkt036  IO10  60.0  34.0  60.0  34.0  45.0  34.0      

IPkt037  IO11  55.0  26.2  55.0  27.9  40.0  24.3      

IPkt038  IO12  60.0  34.0  60.0  34.0  45.0  34.0      

IPkt039  IO13  60.0  35.9  60.0  35.9  45.0  35.9      

IPkt040  IO14                                                                              60.0  35.4  60.0  35.4  45.0  35.4      
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Anhang 2B / Berechnungsausdruck: Zusatz- bzw. Gesamtbelastung (De-
taillierte Ergebnisse) 

Lange Liste  -  Alle Teilquellen / A-Summenpegel gebildet  

 
Immissionsberechnung  Beurteilung nach TA Lärm (2017)  

ZB                                        Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"  Nacht (22h-6h)  

 
IPKT  IPKT: Bezeichnung  IPKT: x /m  IPKT: y /m  IPKT: z /m  Lr(IP) /dB(A)  

IPkt027  IO1  579407  5312639  667  45.0  

 
ISO 9613-2  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung  Lw  Dc  
Ab-

stand  
Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet    LfT  

    /dB  /dB  /m  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB    /dB  

WEAI001  W1  108.6  0.0  663.85  67.4  2.3  -3.0  0.0  0.0  0.0  0.0    41.9  

WEAI002  W2  108.6  0.0  650.57  67.3  2.2  -3.0  0.0  0.0  0.0  0.0    42.1  

 
 
IPKT  IPKT: Bezeichnung  IPKT: x /m  IPKT: y /m  IPKT: z /m  Lr(IP) /dB(A)  

IPkt028  IO2  579426  5313643  659  38.1  

 
ISO 9613-2  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung  Lw  Dc  
Ab-

stand  
Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet    LfT  

    /dB  /dB  /m  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB    /dB  

WEAI001  W1  108.6  0.0  1537.0  74.7  4.3  -3.0  0.0  0.0  0.0  0.0    32.5  

WEAI002  W2  108.6  0.0  1073.1  71.6  3.3  -3.0  0.0  0.0  0.0  0.0    36.7  

 
 
IPKT  IPKT: Bezeichnung  IPKT: x /m  IPKT: y /m  IPKT: z /m  Lr(IP) /dB(A)  

IPkt029  IO3  579064  5313437  662  37.4  

 
ISO 9613-2  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung  Lw  Dc  
Ab-

stand  
Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet    LfT  

    /dB  /dB  /m  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB    /dB  

WEAI001  W1  108.6  0.0  1497.8  74.5  4.2  -3.0  0.0  0.0  0.0  0.0    32.9  

WEAI002  W2  108.6  0.0  1182.4  72.5  3.6  -3.0  0.0  0.0  0.0  0.0    35.6  

 
 
IPKT  IPKT: Bezeichnung  IPKT: x /m  IPKT: y /m  IPKT: z /m  Lr(IP) /dB(A)  

IPkt030  IO4  578577  5313911  665  32.5  

 
ISO 9613-2  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung  Lw  Dc  
Ab-

stand  
Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet    LfT  

    /dB  /dB  /m  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB    /dB  

WEAI001  W1  108.6  0.0  2161.6  77.7  5.5  -3.0  0.0  0.0  0.0  0.0    28.4  

WEAI002  W2  108.6  0.0  1852.1  76.4  4.9  -3.0  0.0  0.0  0.0  0.0    30.3  
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IPKT  IPKT: Bezeichnung  IPKT: x /m  IPKT: y /m  IPKT: z /m  Lr(IP) /dB(A)  

IPkt031  IO5  578336  5313600  640  32.5  

 
ISO 9613-2  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung  Lw  Dc  
Ab-

stand  
Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet    LfT  

    /dB  /dB  /m  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB    /dB  

WEAI001  W1  108.6  0.0  2091.5  77.4  5.4  -3.0  0.0  0.0  0.0  0.0    28.8  

WEAI002  W2  108.6  0.0  1892.3  76.5  5.0  -3.0  0.0  0.0  0.0  0.0    30.0  

 
 
IPKT  IPKT: Bezeichnung  IPKT: x /m  IPKT: y /m  IPKT: z /m  Lr(IP) /dB(A)  

IPkt032  IO6  580495  5313262  619  42.1  

 
ISO 9613-2  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung  Lw  Dc  
Ab-

stand  
Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet    LfT  

    /dB  /dB  /m  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB    /dB  

WEAI001  W1  108.6  0.0  1274.4  73.1  3.8  -3.0  0.0  0.0  0.0  0.0    34.7  

WEAI002  W2  108.6  0.0  710.25  68.0  2.4  -3.0  0.0  0.0  0.0  0.0    41.2  

 
 
IPKT  IPKT: Bezeichnung  IPKT: x /m  IPKT: y /m  IPKT: z /m  Lr(IP) /dB(A)  

IPkt033  IO7  580626  5312567  602  43.5  

 
ISO 9613-2  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung  Lw  Dc  
Ab-

stand  
Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet    LfT  

    /dB  /dB  /m  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB    /dB  

WEAI001  W1  108.6  0.0  889.08  70.0  2.9  -3.0  0.0  0.0  0.0  0.0    38.8  

WEAI002  W2  108.6  0.0  669.59  67.5  2.3  -3.0  0.0  0.0  0.0  0.0    41.8  

 
 
IPKT  IPKT: Bezeichnung  IPKT: x /m  IPKT: y /m  IPKT: z /m  Lr(IP) /dB(A)  

IPkt034  IO8  580632  5313671  607  37.5  

 
ISO 9613-2  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung  Lw  Dc  
Ab-

stand  
Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet    LfT  

    /dB  /dB  /m  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB    /dB  

WEAI001  W1  108.6  0.0  1696.3  75.6  4.6  -3.0  0.0  0.0  0.0  0.0    31.4  

WEAI002  W2  108.6  0.0  1108.3  71.9  3.4  -3.0  0.0  0.0  0.0  0.0    36.3  

 
 
IPKT  IPKT: Bezeichnung  IPKT: x /m  IPKT: y /m  IPKT: z /m  Lr(IP) /dB(A)  

IPkt035  IO9  581030  5311412  593  35.6  

 
ISO 9613-2  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung  Lw  Dc  
Ab-

stand  
Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet    LfT  

    /dB  /dB  /m  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB    /dB  

WEAI001  W1  108.6  0.0  1418.2  74.0  4.1  -3.0  0.0  0.0  0.0  0.0    33.5  

WEAI002  W2  108.6  0.0  1702.5  75.6  4.7  -3.0  0.0  0.0  0.0  0.0    31.3  
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IPKT  IPKT: Bezeichnung  IPKT: x /m  IPKT: y /m  IPKT: z /m  Lr(IP) /dB(A)  

IPkt036  IO10  580601  5311206  607  34.0  

 
ISO 9613-2  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung  Lw  Dc  
Ab-

stand  
Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet    LfT  

    /dB  /dB  /m  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB    /dB  

WEAI001  W1  108.6  0.0  1241.4  72.9  3.8  -3.0  0.0  0.0  4.6  0.0    30.4  

WEAI002  W2  108.6  0.0  1678.1  75.5  4.6  -3.0  0.0  0.0  0.0  0.0    31.5  

 
 
IPKT  IPKT: Bezeichnung  IPKT: x /m  IPKT: y /m  IPKT: z /m  Lr(IP) /dB(A)  

IPkt037  IO11  580486  5310659  636  24.3  

 
ISO 9613-2  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung  Lw  Dc  
Ab-

stand  
Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet    LfT  

    /dB  /dB  /m  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB    /dB  

WEAI001  W1  108.6  0.0  1653.2  75.4  2.8  -3.0  0.0  0.0  9.7  0.0    22.0  

WEAI002  W2  108.6  0.0  2166.4  77.7  3.9  -3.0  0.0  0.0  8.0  0.0    20.3  

 
 
IPKT  IPKT: Bezeichnung  IPKT: x /m  IPKT: y /m  IPKT: z /m  Lr(IP) /dB(A)  

IPkt038  IO12  578386  5311624  678  34.0  

 
ISO 9613-2  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung  Lw  Dc  
Ab-

stand  
Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet    LfT  

    /dB  /dB  /m  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB    /dB  

WEAI001  W1  108.6  0.0  1579.0  75.0  4.4  -3.0  0.0  0.0  0.0  0.0    32.2  

WEAI002  W2  108.6  0.0  2004.7  77.0  5.2  -3.0  0.0  0.0  0.0  0.0    29.3  

 
 
IPKT  IPKT: Bezeichnung  IPKT: x /m  IPKT: y /m  IPKT: z /m  Lr(IP) /dB(A)  

IPkt039  IO13  580490  5311041  655  35.9  

 
ISO 9613-2  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung  Lw  Dc  
Ab-

stand  
Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet    LfT  

    /dB  /dB  /m  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB    /dB  

WEAI001  W1  108.6  0.0  1310.6  73.3  3.9  -3.0  0.0  0.0  0.1  0.0    34.3  

WEAI002  W2  108.6  0.0  1795.9  76.1  4.9  -3.0  0.0  0.0  0.1  0.0    30.6  

 
 
IPKT  IPKT: Bezeichnung  IPKT: x /m  IPKT: y /m  IPKT: z /m  Lr(IP) /dB(A)  

IPkt040  IO14  580766  5311143  596  35.4  

 
ISO 9613-2  LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet  

Element  Bezeichnung  Lw  Dc  
Ab-

stand  
Adiv  Aatm  Agr  Afol  Ahous  Abar  Cmet    LfT  

    /dB  /dB  /m  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB  /dB    /dB  

WEAI001  W1  108.6  0.0  1394.5  73.9  4.0  -3.0  0.0  0.0  0.0  0.0    33.7  

WEAI002  W2  108.6  0.0  1799.6  76.1  4.8  -3.0  0.0  0.0  0.0  0.0    30.7  
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Anhang 3 / Isophonenkarte: Zusatz- bzw. Gesamtbelastung 
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Anhang 4 / Auszüge aus den Herstellerangaben für die ENERCON E-
175 EP5 / 6.000 kW [14 – 14.1] 
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Anhang 5 / Fotodokumentation der Immissionsorte 

Bezeichnung Adresse Bild 

IO1 Pfänders 3, Aitrach 

 

IO2 Schachen 2, Tannheim 

 

IO3 Schachen 4, Tannheim 

 

IO4 Eberhardshöhe 4, Rot an der Rot 

 

IO5 An der Heusteige, Rot an der Rot (unbebaut) 

 

Quelle: Google 
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Bezeichnung Adresse Bild 

IO6 Frauenmahdweg 2, Aitrach 

 

IO7 Burghalde 1, Aitrach 

 

IO8 Am Hopfenberg 10, Mooshausen 

 

IO9 Illerstr., Aitrach (Wochenendhausgebiet) 

 
Quelle: Google 

IO10 Köhlerweg 51/1, Aitrach 

 



 

I17-SCH-2023-060 

Schall-Immissionsgutachten Windpark Aitrach / Deutschland Seite 51 von 51 

Bezeichnung Adresse Bild 

IO11 Schloßbergstr. 11, Aitrach 

 

IO12 Kunenberg 4/1, Rot an der Rot 

 

IO13 Schloßbergstr. 16, Aitrach 

 

IO14 Bahnhofstr. 48, Aitrach 

Quelle: Google 

 


